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©nquête^Sommiffionen für Sftaterialbefdpaffung unb fontra=
biftorifepe Söeratpungen unb Snformationen, mit ber ürgani=
fation einer ftanbigen Ermittlung über bie praftifepe $anb«
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9Rancper praftifepe SermaliungSbeamte mag biefe 3nftitu-
tion für ein fo umfangreiches iReformprogramm als 51t meits
gepeub nnb p fomplipt anfepen, aber bie bisherigen Er*
faprnngen fpreepen bafiir, baß man auf feine anbere SSeife
ber abminiftratiü tedpifepen, ber ©enterbe unb ber fojial=
pDlitifdpen iReform ber ©ubmtffton, beifommeti fann. ®ie
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unb lirenger Einhaltung ber SieferungSbebingnngen erpgeit
rnerben muß, um bem allféitig gefühlten 23ebürfniffe für
Hebung be8 ©ubmiffionSmefenS gerecht rnerben p tonnen.
SBenn man ben ©ebanfen an eine allfeitige unb eittgepenbe
fReform beS ©uPmiffionSroefenS oerfolgen mill, muß man ben

bezeichneten 2Beg rüftig burdpmanbern unb tropbem rnerben

noep manepe 3apre oergepen, bis ba8 oorgefteefte 3tel erreicht
fein mirb. Slber bie Sîotproenbigfeit, barnaep 31t ftreben, be*

ftept nicht allein burd) ba8 drängen bap im ©eroerbeftanb
uns burcp feine fRotp; auep bie IBermaltungSorgane fepen Diel*

fach ein, baß bie Sßeiterbilbung fie8 öffentlichen ©nbmiffionS*
mefenS eine Polf8mirtpfcpaftlid)e fRotproenbigfeit ift, bei bem

peutptage fo gugefchärften ©efüpl ber öffentlichen üReinung
unb iprer Empfinblicpfeit gegen jeben EprematiciSmuS unb

gegen febe fReiptSungleicppeit!
©eproerer als ba8 (Streichen einer folcpcn iReform ift eine

organifepe ©ieperung berfelben. Seine SRegel fann pinbern,
geroiffe SlnSnapme'n gugttlaffen. @8 müffen bie geroonnenen
tpeoretifcpen ©runbfäße auep sur Slnerfennung gebracht unb

praftifch ausgeführt rnerben unb bap bient: 1. ®ie Slnnapme
anerfannt freifinniger ©runbfäpe unb biefe p oerallgemeinern.
2. ®ie periobifcp roieberfeprenbe Enquête über p Pefeitigenbe

flRißftänbe nnb bie SBeiterbilbung gegebener Snftruftion.
3. ®ie fortlaufenbc Ermittlung über bie praftifepe ôanb*
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Die Natur des Konkurrenz- und
Submissionswesens unsrer Zeit.
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halten an der letzten Delegirtenversammlung
deS St. Gallischen kant. Gewerbeverbandes

in Rorschach.

(Fortsetzung.)

Enguste-Kommissionen für Materialbeschaffung und kontra-
diktorische Berathungen und Informationen, mit der Organi-
sarion einer ständigen Ermittlung über die praktische Hand-
habung der Reformpunkte, sind erforderlich dazu, in Form
eines Sachverständigen-Kollegiums!

Mancher praktische Verwaltungsbeamte mag diese Jnstitu-
tion für ein so umfangreiches Reformprogramm als zu weit-
gehend und zu komplizirt ansehen, aber die bisherigen Er-
sahrungen sprechen dafür, daß man auf keine andere Weise
der administrativ technischen, der Gewerbe und der sozial-
polnischen Reform der Submission, beikommen kann. Die
Milderung des in der Bevorzugung der Mindestforderung
bestehenden Systems ist dringend nothwendig, sowie der er-
zieherischen Aufgabe des öffentlichen Verdingungswesens
Rechnung getragen werden will. Es muß die Büreaukratie
M kollegialen Mitwirkung mit Sachverständigen und zur
Bevorzugung der Güte und Qualitätskonkurrenz Hand dielen,

wie anderseits der Gewerbestand zu besserer Preiskalkulation
und strenger Einhaltung der Lieferungsbedingungen erzogen
werden muß, um dem allseilig gefühlten Bedürfnisse für
Hebung des Submissionswesens gerecht werden zu können.
Wenn man den Gedanken an eine allseitige und eingehende
Reform des Submissionswesens verfolgen will, muß man den

bezeichneten Weg rüstig durchwandern und trotzdem werden
noch manche Jahre vergehen, bis das vorgesteckte Ziel erreicht
sein wird. Aber die Nothwendigkeit, darnach zu streben, be-

steht nicht allein durch das Drängen dazu im Gewerbestand
unv durch seine Noth; auch die Verwaltungsorgane sehen viel-
fach ein, daß die Weiterbildung des öffentlichen Submissions-
Wesens eine volkswirthschastliche Nothwendigkeit ist, bei dem

heutzutage so zugeschärslen Gefühl der öffentlichen Meinung
und ihrer Empfindlichkeit gegen jeden Chrematicismus und

gegen jede Rechtsungleichheit!
Schwerer als das Erreichen einer solchen Reform ist eine

organische Sicherung derselben. Keine Regel kann hindern,
gewisse Ausnahmen zuzulassen. Es müssen die gewonnenen
theoretischen Grundsätze aucy zur Anerkennung gebracht und
praktisch ausgeführt werden und dazu dient: 1. Die Annahme
anerkannt freisinniger Grundsätze und diese zu verallgemeinern.
2. Die periodisch wiederkehrende Engusle über zu beseitigende

Mißstände und die Weiterbildung gegebener Instruktion.
3. Die fortlaufende Ermittlung über die praktische Hand-

Schweizerische Handwerksmeister! werbet fur Eure Zeitung!
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pabung beS ©ubmiffiouSwefenS. 4. ©ine ftänbige Unter*
ftüßung ber oergebenben Beamten burcp ga^fommiffionen
bei ber 9tusfrf)reibung, fei ber 3ufd)lagSentfd)eibung xmb bei
ber ttebernapme, b. f. bem SertragSabfcptuffe. Sie freifinnigen
Srunbfäße fofiten burcp eine 3e"tratfteße ausgearbeitet werben

3ur ©rreicpung eines gleichmäßigen SerfaprenS, baS ben

Strbeitnepmer niept beläftigt burcp brafonifdpe Seftimmungen.
Sie ©inpeitticpfeit märe für alte Setriebe micptig, melcpe auf
ajîaffenprobuftion angemiefen finb. Sei einer fotcpen Stobi*
fifation tonnen bie Sieferanten fid) fetbft, ipre Stngefteßten
unb Arbeiter nacp beftimmter Ricptung fcputen, baS fäme

befonberS audi ben Saugetoerteu 51t ftatten, wie ben: Sor*
feprSbefcpaffungSmefen unb bei ber ßftititäroermattung. Sie
Freiheit in ber Sepanbtung fetbft ift rationett, aber einheit*

ticpe Srunbfäße müffen gelten.
©ine einheitliche Regelung fotcper Srunbfäße auf gefeß-

tiefem 2öege pr 3entralifirung beS ©ubmiffionSmefenS tann
nur bon Sutern fein, ©in attp büreaufratifcpeS, engfer^igeS
Serfapren wäre baoon auSgeßptoffen, fowie bie Sfbhülfe nur
fuccefioe, aber burcp anpaltenbeS, ftänbigeS 3uf&mmett arbeiten
ber Unternehmer unb ber Sepörbett gefchieht. Sas 3ufammen=
geben 001t SermattungSbeamten unb Semerbtreibenben burcp

münblicpe gültige ©rörterung wirb auep gegenfeitig gegrünbet
weniger verbittern, atS feprifttiepe Stnfcputbigungen unb 2ln*
flagefcpriften in ber greffe, bie pmeift nur Rtißoerftänbniffe
ermeden unb oerftimmeu. Dpne münbtiepen RuStaufd) bei
btoS aftentnäßiger Sepanbtung, ift eine Durchführung fotcper

Reformen nirf)t ju erwarten; ber Süreauweg ift bap ein

untauglicher 2Beg. Ser 3tt>etf eines gegenfeitigen münbtidjen
RuStaufcpeS ber SBünfcpe ber Semerbetreibenben unb ber @r*

fabrung Seamteter wirb pr Serftänbigung führen über

rationelle, freifinnige, auf bem Srunbfaße ber Segcnfeitigfeit
unb Steicpberecptigung bernpenbe unb p oereinbarenbe, mög*
tiepft fur-5, rebigirte Sritnbfäge für atigemeine ©ltbmiffions*
Sebingungeu. ©pesiatfommiffionen müffen bann baS Setait
beforgen, als fachoerftäubige Sewerbefommiffionen. Sie
©nguête ift natürlich nicht ©etbftgmed, fonbern Sorarbeit,
ein ÜRittet pm 3roed. 9^ur burd) ein 3ufctmmengepen ber

betheiligten Parteien, burd) ein ftänbigeS unb organifirteS
3ufammenwirfen in einem .ffottegium tann bie Sorarbeit für
baS praftifepe Sehen fruchtbar werben für bie Sfontrofle im
Sinne bon ©parfamfeit unb ©otibität.

9JUt einmütigen Sonferenjen wirb nur Rftenmateriat ge*
monnen für bie ftänbige Serfolgung ber tieferliegenben fjSnnfte.
Sie Reform bebarf eines befpnbern SurcpfüprungS* unb
UebermacpungSorganeS, bem auch immer motioirter Sericpt

p erftatten ift in Ratten, wie 3. S.:
1) S3enn ber Segenftanb ber RuSfcpreibung nicht in ein*

jetne Soofe gertegt werben fann.
2) 28enn nicht bie in ber Siäpe ber RrbeitSfteße wohnen*

ben Sewerbetreibenben bcrüdfidßigt werben.

3) 2Benn bie Abnahme nnb 3«hlung nicht binnen 30
Sagen ober in bem unb bem Duotieuten ber oereiubarteu
SieferungSjeit erfolgt.

4) Rknn pr Serftärfung ber Kaution ober aus anberm
Srunbe SlbfchlagSpflungen einbepatten werben.

Sie ©rfüßung oon Sorfcpriften unb bie Sebanbtung beS

©ubmiffiouSwefenS int Seifte oon Siftaten wirb immer p
wünfepen übrig taffen, fo lange ber 23Bill£ür oiel ©pietraum
getaffen wirb, opne Eontroße; bie bisherigen ©rfafrungen
mit bent einfeitigen Sorgehen beweifen baS gur Senüge. Saper
fann eine grünbtiepe Rbpülfe nur auf bem SBege langjähriger
gemeinfcpaftlicper Rrbeit getroffen werben.

RteiftenS fepen bie Saubeamten RtangelS einer fontra*
biftorifepen Serpanbtung innerhalb einer Facpfommiffion fiep

in ber Rotplage ben Rfinbeftforberitben niept umgepen 31t

Kinnen unb finb außer ©taube, ipre wirf'ticpe Rteinmig be*

jügtiep ber Duatififation abpgeben, au? fjurdpt, fiep oor ber
RufficptSbepörbe nicht gehörig rechtfertigen p föttnen unb fid)
auSfprecpen 3U müffen über eine ©d)teuberfon£urreng, um
fobann aus Secpetnlicpfeit ben Rtinbeftforbernben auSfcptag*
gebenb fein p taffen, ganj noep wie bor 35 Sapren, at§
baS ©ttbmiffionSwefen überwiegenb auffam. ©ine Reform
muß nun biefen büreaufratifdjen SefcpäftSgang abänbern,
um ba§ Sleicpgewicpt jmifepen Sertrauen unb Sontroße per*
pfteßen, gmifdpen Secpnif unb Sermattung unb pnfepen
freiem ©rmeffen unb objeftioer .(paubpabuitgSnorm. SaS
gegenseitige Sertrauen ift ein unerläßlicher Seftanbtpeit für
bie oofle ©rreiepung beS SefcpaffungSjmedeS, ber fiep burcp
feilten Formalismus erfefeen läßt. Ser Äutanj eines Sau*
auSfüprenben ober bauleitenben Seamten wirb meiftenS ju
Diet jugemutpet, unb es wirb ipm auep oft üott ©eiten ber

Unternehmer ober Sewerbetreibenben Diet p wenig Sertrauen
entgegengebracht. Stßenn bie Sertretung ber teepnifepen 3n=
tereffen einfeitig beoorjugt wirb, fo wirb p tpeuer gewirtp*
fepaftet; ift ber ©influß ber Sermattung im Uebergemicpt, fo
ift ungefepidte Kargheit unb bamit geringes Sfaterial unb
fepteepte SIrbeit in RuSficpt.

Ser ©inftuß ber Serwaltungeit pat unter bent ©cpuße
beS ©ubmiffiouSwefenS aßju fepr übermuepert unb muß baper
eingebämmt unb ber Secpnif mehr ©etbftftänbigfeit pgetpeitt
werben. Ser ©epreiberftanbpunft beeinträchtigt p fepr bie

mirftiep faeptiepe Sepanblung ber Sefcpäfte.
Ser Formalismus oerbunfett babei 3U oft ben Se*

fcpaffungSgmed : nämtiep bem Sebürfniffe genügeube Seiftungen
unb Segenftänbe 31t angcmeffeneti greifen 3U erlangen. SaS
ift ein ^arbinatfepter im ©ubmiffionsmefen. RuS bem Sfanget
an fepöpferifeßen 3been ift eS su erftären, baß bie Serwal*
tungSgrunbfäße ber Süreaufraten fo fdiwer 3U reformiren
finb; beßpatb foflten befonberS beim öffentlichen Saumefen
bteibenbe, orgauifatorifcp in bie Seatntenpierarcpie eingreifenbe
.fommiffionen mit fetbftftänbiger Spätigfeit ben wefentlidpften
Fonfcpritt ergieten nnb erreichen. Sa nun, man barf mopt
fagen aßfeitig, bie 9totpwenbigfeit ber Seform beS ©ub=

miffionSwefenS anerfannt wirb, fo muß eben ©epritt für
©epritt oorgegangen werben, niept in ©prüngen unb ©äßen,
fonbern ftetig, ben DrganifationSptau als 3wlpunft oor fiep,

3U bem man unermübtiep pinftreben unb hingelangen muß,
mittetft gemifepten FfpUnnmiffionen, mit ©eftionen unb Se*
fammtfoßegium 3ur Sontroße nnb Seneratfontroße, 3ur ®r*
leiepterung ber SßreiSfalfulatiou bnrcp SreiStabeflen uitb ©ub*
miffionS*©tatiftifen, 3ur ftänbigeit Unterftüpntig ber guçtetpeilten
Seamten bnrcp Seigebung 0011 Fütpfommiffionen, beim Ser*
geben, Slusfcpreiben unb 3wf<d)lag, unb ©teßung nötpiger
©rpertifen.

3tt engeren fommuuateit Serpätttiiffeu fann 5ßerfouaI£ennt=

niß unb gegenteiliges Sertrauen biefe ^omplifation itberflüffig
madjen, ba biefe Senntniffe bie hefte Safis beS ©uhmiffionS*
uertrageS finb, wobei aber nicht außer 9tcpt 31t taffen ift:
©infeptägige Serfucpe mit Serbefferungen im SubntiffionS*
oerfapren ansufteßen. Sa finb ©jpertifett geeigneter beßpatb,
weit fie birefter unb ntepr uon bem iffiopl unb 2öepe iprer
fubmittirenbeu Sürgetfcpaft in Stitleibenfcpaft gesogen werben,
als ber ©taat in feiner Sefammtpeit. StBenn bie bepanbetten

freien Srunbfape auch in ber ^'ommunaloermaltung burd)*
geführt werben, fo müffen pientit gemachte gute ©rfaprungen
and) in ber prioaten ©ubmiffion fiep mit ber 3^it Sapn
brechen unb im gangen SefcpäftSleben gefunbe SefcpäftS*
grunbfäße, ©otibität ber 2trbeit unb Rentabilität ber .ton*
trafteinpatturtg mieber 31t ©pren foramen.

Sem Sewerbeftanb fäßt bie fpegieße Stufgabe 3U, fetbft*
ftänbig 3m Seffentng unb Sefeitiguttg ber Stißftänbe beßu*
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habung des Submissionswesens. 4. Eine ständige Unter-
stützung der vergebenden Beamten durch Fachkommissionen
bei der Ausschreibung, bei der Zuschlagsentscheidung und bei
der Uebernahme, d, h, dem Vertragsabschlüsse. Die freisinnigen
Grundsätze sollten durch eine Zentralstelle ausgearbeitet werden

zur Erreichung eines gleichmäßigen Verfahrens, das den

Arbeitnehmer nicht belästigt durch drakonische Bestimmungen.
Die Einheitlichkeit wäre für alle Betriebe wichtig, welche auf
Massenproduktion angewiesen sind. Bei einer solchen Modi-
fikalion können die Lieferanten sich selbst, ihre Angestellten
und Arbeiter nach bestimmter Richtung schulen, das käme

besonders auch den Baugewerken zu stalten, wie dem Vor-
kehrsbeschaffungSwesen und bei der Militärverwaltung. Die
Freiheit in der Behandlung selbst ist rationell, aber einbeit-
liche Grundsätze müssen gelten.

Eine einheitliche Regelung solcher Grundsätze auf gesetz-

lichem Wege zur Zentralisirung des Submissionswesens kann

nur von Gutem sein. Ein allzu büreaukratisches, engherziges
Verfahren wäre davon ausgeschlossen, sowie die Abhülfe nur
succesive, aber durch anhaltendes, ständiges Zusammenarbeiten
der Unternehmer und der Behörden geschieht. Das Zusammen-
gehen von Verwaltungsbeamten und Gewerblreibenden durch

mündliche gültige Erörterung wird auch gegenseitig gegründet
weniger verbittern, als schriftliche Anschuldigungen und An-
klageschriften in der Presse, die zumeist nur Mißverständnisse
erwecken und verstimmen. Ohne mündlichen Austausch bei

blos aklenmäßiger Behandlung, ist eine Durchführung solcher

Reformen nicht zu erwarten; der Büreauweg ist dazu ein

untauglicher Weg. Der Zweck eines gegenseitigen mündlichen
Austausches der Wünsche der Gewerbetreibenden und der Er-
fahrung Beamteter wird zur Verständigung führen über

rationelle, freisinnige, auf dem Grundsatze der Gegenseitigkeit
und Gleichberechtigung beruhende und zu vereinbarende, mög-
lichst kurz redigirte Grundsätze für allgemeine Submissions-
Bedingungen. Spezialkommissionen müssen dann das Detail
besorgen, als sachverständige Gewerbekommissionen. Die
Enquête ist natürlich nicht Selbstzweck, sondern Vorarbeit,
ein Mittel zum Zweck. Nur durch ein Zusammengehen der

betheiligten Parteien, durch ein ständiges und organistrtes
Zusammenwirken in einem Kollegium kann die Vorarbeit für
das praktische Leben fruchtbar werden für die Kontrolle im
Sinne von Sparsamkeit und Solidität.

Mit einmaligen Konferenzen wird nur Aktenmaterial ge-
wonnen für die ständige Verfolgung der tieferliegenden Punkte.
Die Reform bedarf eines besondern Durchführungs- und
lleberwachungsorganes, dem auch immer motivirter Bericht
zu erstatten ist in Fällen, wie z. B.:

1) Wenn der Gegenstand der Ausschreibung nicht in ein-
zelne Loose zerlegt werden kaun.

2) Wenn nicht die in der Nähe der Arbeitsstelle wohnen-
den Gewerbetreibenden berücksichtigt werden.

3) Wenn die Abnahme nnd Zahlung nicht binnen 30
Tagen oder in dem und dem Quotienten der vereinbarten
Lieferungszeit erfolgt.

4) Wenn zur Verstärkung der Kaution oder aus anderm
Grunde Abschlagszahlungen einbehalten werden.

Die Erfüllung von Vorschriften und die Behandlung des

Submissionswesens im Geiste von Diktaten wird immer zu
wünschen übrig lassen, so lange der Willkür viel Spielraum
gelassen wird, ohne Kontrolle; die bisherigen Erfahrungen
mit dem einseitigen Vorgehen beweisen das zur Genüge. Daher
kann eine gründliche Abhülfe nur auf dem Wege langjähriger
gemeinschaftlicher Arbeit getroffen werden.

Meistens sehen die Baubeamten Mangels einer kontra-
diklorischen Verhandlung innerhalb einer Fachkommission sich

in der Nothlage den Mindestfordernden nicht umgehen zu

können und sind außer Stande, ihre wirkliche Meinung be-

züglich der Qualifikation abzugeben, aus Furcht, sich vor der
Aufsichtsbehörde nicht gehörig rechtfertigen zu können und sich

aussprechen zu müssen über eine Schleuderkonkurrenz, um
sodann aus Bequemlichkeit den Mindestfordernden ausschlag-
gebend sein zu lassen, ganz noch wie vor 35 Jahren, als
das Snbmissionswesen überwiegend aufkam. Eine Reform
muß nun diesen büreaukratischen Geschäftsgang abändern,
um das Gleichgewicht zwischen Vertrauen und Kontrolle her-
zustellen, zwischen Technik und Verwaltung und zwischen
freiem Ermessen nnd objektiver Handhabungsnorm. Das
gegenseitige Vertrauen ist ein unerläßlicher Bestandtheil für
die volle Erreichung des Beschaffungszweckes, der sich durch
keinen Formalismus ersetzen läßt. Der Kulanz eines Bau-
ausführenden oder bauleitenden Beamten wird meistens zu
viel zugemuthet, und es wird ihm auch oft von Seiten der

Unternehmer oder Gewerbetreibenden viel zu wenig Vertrauen
entgegengebracht. Wenn die Vertretung der technischen In-
leressen einseitig bevorzugt wird, so wird zu theuer gewirth-
schaffet; ist der Einfluß der Verwaltung im Uebergewicht, so

ist ungeschickte Kargheit und damit geringes Material und
schlechte Arbeit in Aussicht.

Der Einfluß der Verwaltungen hat unter dem Schutze
des Submissionswesens allzu sehr überwuchert und muß daher
eingedämmt und der Technik mehr Selbstständigkeit zugetheilt
werden. Der Schreiberstandpunkr beeinträchtigt zu sehr die

wirklich sachliche Behandlung der Geschäfte.
Der Formalismus verdunkelt dabei zu oft den Be-

schaffungszweck: nämlich dem Bedürfnisse genügende Leistungen
und Gegenstände zu angemessenen Preisen zu erlangen. Das
ist ein Kardinalfehler im Submissionswesen. Aus dem Mangel
an schöpferischen Ideen ist es zu erklären, daß die Verwal-
tungsgrnndsätze der Büreaukraten so schwer zu reformiren
sind; deßhalb sollten besonders beim öffentlichen Banwesen
bleibende, organisatorisch in die Beamtenhierarchie eingreifende
Kommissionen mit selbstständiger Thätigkeit den wesentlichsten

Forlschritt erzielen und erreichen. Da nun, man darf wohl
sagen allseitig, die Nothwendigkeit der Reform des Sub-
missionswesens anerkannt wird, so muß eben Schritt für
Schritt vorgegangen werden, nicht in Sprüngen und Sätzen,
sondern stetig, den Organisationsplan als Zielpunkt vor sich,

zu dem man unermüdlich hinstrebeu und tsingelangen muß,
mittelst gemischten Fachkommissionen, mit Sektionen und Ge-

sammtkollegium zur Kontrolle und Generalkontrolle, zur Er-
leichterung der Preiskalkulation durch Preistabellen und Sub-
missions-Staliftiken, zur ständigen Unterstützung der zugetheilten
Beamten durch Beigebnng von Fachkommissionen, beim Ver-
geben, Ausschreiben und Zuschlag, und Stellung nöthiger
Expertisen.

In engeren kommunalen Verhältnissen kann Personalkennt-
niß und gegenseitiges Vertrauen diese Komplikation überflüssig
machen, da diese Kenntnisse die beste Basis des Submissions-
Vertrages sind, wobei aber nicht außer Acht zu lassen ist:
Einschlägige Versuche mit Verbesserungen im Submissions-
verfahren anzustellen. Da sind Expertisen geeigneter deßhalb,
weil sie direkter und mehr von dem Wohl und Wehe ihrer
submittirendeu Bürgerschaft in Mitleidenschaft gezogen werden,
als der Staat in seiner Gesammtheit. Wenn die behandelten

freien Grundsätze auch in der Kommunalverwaltung durch-

geführt werden, so müssen hiemit gemachte gute Erfahrungen
auch in der privaten Submission sich mit der Zeit Bahn
brechen und im ganzen Geschäftsleben gesunde Geschäfts-
grundsätze, Solidität der Arbeit und Rentabilität der Kon-
traktein Haltung wieder zu Ehren kommen.

Dem Gewerbestaud fällt die spezielle Aufgabe zu, selbst-

ständig zur Besserung und Beseitigung der Mißstände beizu-
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tragen unb fo in pofitioer 233eife pr Aeforrn beS ©ubmiffionS«
mefenS mitpmirten, benn bie ©djulb an ben Atißftänben
trifft ebenfo fefjr bie Unternehmer als p ftrenge Seamtete.
(Sin feftcS Seharren auf bem Stechte gegenüber 2Biüfürlid)=
feiten mürbe beffere ffrüdjte bringen, als roenn Aadjläffigfeit
burd) ®olerans gebecft werben foil, mie baS bei Sauten fo

häufig oorïômmt, trog ben auSgebad)teften Sebingungen ©in
3uiammenfchluè aller Sntereffenten im £tampf gegen nn=

finniges Ueberbieteu muff ebenfalls mitmirfen pr erften ©tappe
im gelbpge gegen ©ubmiffionSmiffftänbe! ®ie ®emerbe=

treibenben haben bie ©ubmiffiouSfonfurrens burch bie Affoeia=
tion in materieller unb formeller Sejichung p nerbeffern.
®ie ©rfdjeinung beS unfinnigen Unterbietend hat etwas fo
UnmoralifcheS an fich, fo bafj eS unmöglich auf bie ®auer
beftehen fann, bei billiger Serftänbigung ber Submittenten
mit gleichseitiger ©eminnung ber öffentlictjen Ateinung buret)

reales Sorgehen. SaSmafflofe Unterbieten bei©ubmiffionenhat
enorme Senacbtljeiligung beS ganzen ©eWerbelebenS sur ffolge.

©acböerftänbigemSolIegien fönnen am bellen bie öffent*
liehe Ateinung su fräftiger Unterftüßung ber Sehörben tenfen.
®ie gefeßlid)e gürforge für eine angemeffene 3ntereffenber=

tretung beS ©emerbeftanbeS ift babei borauSsufeßen. ®in=

heitlid) fpftematifch unb bahnbrechenb fann bloS ©eitenS ber

©taatS* unb ©emeinbeoermaltungen Porgegangen werben;
babei foil aber ber ©emerbeftanö baS Utecht pr Atitarbeit
an ber Uteform haben unb basu, wie eS auch im eigenften
3ntereffe ber Sermaltung liegt, beigejogen werben,

(g-ortfepung folgt).

^u0|Munpiuc|cn.
Sdjwetjcrijdjc SanbcSausftellung 1893. Sieben ©cnf

bürfte fidö auch Sern für 1893 um ben ©iß ber smeiren
aUgemeinen fcf)toeigertfdh>en SanbeSauSftellung bewerben.

®ic fantonale ©erocrbenuSftelhmg in (Sfjur finbet Pom
1. Atai bis 30. 3uui 1891 ftatt. ©ie hat ben èmecf, bon
ber SeiftuugSfähigfeit unb bem ©tanb ber bünbnerifdjen 3nbw=
ftrie= unb ©emerbethätigfeit ein möglicbft getreues Silb 31t

geben, sur £ebung unb g-örberung berfelben beigutragen unb
ben fßrobusenten ©elegenheit ju bieten, ihre ©rseugniffe 311

allgemeineter ffenntnifj su bringen. ®S werben auSfdjliefjlid)
im Santon ©raubünben oerfertigte 3nbuftrie= unb ©emerbe*
Probufte gugelaffen, meldfe bis 30. ©eptember 1890 an=

gemelbet finb.
Anläßlich ber ©cwcrbC'Auêfteïlung beS Scjitfs AffoU

tent beipradjen bie SDelegirten beS fantonalen ©emerbeoereinS
am 10. b. baS Srofcft einer fantonalen AuSftellung.
®aS Sübget einer in 3ürid) ober SBinterthur nur mit 3u=
laffung bes ©ewerbeS im engern ©inne ansuorbnenben Au8=

ftetlung begifferte ©tabtratl) Soller auf 300,000 fjr. ; baS

grofete su befürihtenbe Sbefigit märe 10,000 ffr. ©S würbe
ber Sorftanb beS fantonalen ©emerbebereinS mit 3"Sug oon
Sntereffenten unb balbiger Serichterftattung beauftragt. ©S
foil eine gleichseitige fcïjmeigerift^e ff achauSftellung,
jum Seifpiet für ©leftrigität, ins Auge gefaxt werben.

®ie AuSftellung beS SegirfS gab ein überrafd)en=
beS Silb länblidfjen ©emerbefleißeS unb fortgefdjrittenen ®e=
fchmacfeS. 3n Sielfeitigfeit unb Anpaffung an moberne
Sebürfniffe möchte fchmerlid) eine SesirfSauSftettung ähnliche
©rfolge ergielen. Statthalter Utüeggcr berichtete in ber ©röff=
nungSrebe, bafe feit ber bor 25 3abïea etablirt gewefenen
AuSftellung allein in ber ©eibeninbuftrie 2000 med)anifd)e
totühle in Setrieb tarnen unb große g-ortfehritte in gahlreic^en
©ebieten ju notiren finb. 3n feinem gürcf)eriid)en Sesirfe
haben ©djule unb ©emerbc foldje ffühlung miteinanber.

Sntcrnationalc clcftrotcchnifehc AuêftcHung. Atan

fchreibt aus ffranfrurt a. 31?. : Unferer nädjftjährigen elef=

trifcheit AuSftellung flehen an feft angentelbeten Seffeln,
®ampfî unb ®bnamo=Atafd)inen heute bereits etwa 2200
Sferbefräfte sur Serfügung. AtittelS biefer impofantett Sraft=
menge, 3U ber noch bie außerhalb g-ranffurtS bisponiblen
Sräfte treten, werben bie nöthigen ©leftromotoren betrieben
unb 2td)tmafd)inen für etwa 1000 Sogenlampen unb etwa
10,000 ©lühlampen geipeist werben. Sie SeleudftungSeffefte,
bie mit einer berartigen 2lngat)l bon Sidjtern su ergielen finb,
werben Alles übertreffen, maS auf früheren eleftrifdfen AuS=

ffelluitgen unb überhaupt females bei einer anberen ©elegen*
heit geleiftet würbe.

$crîd)iebette£.
AargauifchcS ©crocrbemufcum. Snfolge einer SolleftiP=

eingäbe mehrerer aargauifcher Sereine (ber luftorifchen ©efetU
fchaft, ber geograpbifdjen ©efettfdjaft, beS SunftbereinS, beS

§anbwerfer= unb ©emerbeoereinS unb ber faufmännifchen
©efellfchaft), fowie infolge einer Atotion im ©choofee beS

DîegieruugSratheS ift bie ffrage ber ©rfteHung eines aar^
gauifdfen ©emerbemufeumS, als 3entralftetle für bie- Se=

ftrebungen sur Hebung ber ©emerbe, ber 3nbuftrie unb ber

Sunft, auf bie ®ageSorbnang beS 9tegierungSratf)eS gefegt
worben. 3n beffen Sluftrag hat bie ^iuangbireftion einen

borläufigen Seridft über bie Slöglichfeit ber ginansirung
einer folchen Slnftalt erflattet unb eS ift nun biefer Sericht
mit ben bereits borliegenben 5ßlanffiggen unb ©ntwürfen sum
weitern ©tubium ber fjrage ber aargauischen ®emerbefom=

miffion überwiesen worben.
iföeftfthmciprifcheS îethnifum. 2lm 1. Sooember be=

ginnt am „Söeftfdjweigcrifcljen Sechntfum" in Siel ein neuer
ffurS für Snfänger unb Sorgerücftere. ®aS ®ed)itifum ent=

hält Çachf^ulen für Slechanifer, ©leftrotechnifer, Sautechnifer,
llhrenmadjer unb Sîunftgemerbe.

3n Sujertt bürgert fich als neue 3ubuftrie bie bQoIg=

fchnißerei ein, für welche biefer gewaltig emporftrebenbe
3rembenplaß jebenfaÜS einen banfbaren Soben bietet, ©inige
fehr tüchtige ©chniöler (auch für ©Ifenbein) haben fid) bereits
bafelbft ttiebergelaffeu.

®cr ®ad)ï)ctfcrfo(hberein in ©t. ©allen hat an bie

®ad)bedermeifter baS fdjriftliche ©efuch geftellt, ben îaglohu
bon gfr. 4. 10 auf Çt'- 1- 50 su erhöhen. ®ie Sleifter
haben in ber 21?ehrgahl bereitmiüigft entfprochen.

®er jehnftiinbige Arbeitstag ift in ben legten HBocßen

und), bem „adftft. 2lrb.=®g. meiftenS gufolge llnterhanblungen
SWifchen Arbeitern unb Unternehmern, in einseinen gäHen
auf bie Snitiatibe ber Seßtern felbft eingeführt worben: in
3ürid) für bie ©apesierer unb ©ppfer; in 2ßintetrhur für
bie Staler, ©pengler unb ©laier; in ©t. ©allen für bie

Suchbinber unb gflafdper; in Safel in ben grofeen fÇârbe=
reien unb für bie ©pengier; ferner in ben SBerfftätten ber

Seutralbahn, ber 3ura=©impIonbahn unb ber 3lorboftbal)n=
©efellfchaft. Außerbem wäre eine ffteibe eingelner ©rablif=
fements in berfchiebeneu Ortfdiaften su nennen, ©ine Ansaht
bon SerufSarten haben ben 3^aftaabentag bereits unb biete

©ewertfehaften flehen gegenwärtig noch in Unterhanblung.
©ifenbahnbillcte für Arbeiter ju ermäßigten ®a£en.

SBie bie „3?ational=3i0 " hört, wirb bie fchmeiserifche 3^atral=
bahn bemnächft Arbeiter AbonnementSbillete, je für einen

Stonat, nur an 2ßod)entagen gültig, sa äußerft billigen
Sreifen einführen. Auf eine ©ntfernung oon einer 2Beg»

ftunbe ober fünf Kilometer würbe bie ®ape für §in= unb

Aüdfahrt fich auf nur 772 ©tS. im Sag ftellen. ®ie D3?aß=

regel roirb ohne 3weifel überall freubigft begrüßt werben.

„AuS 3umutgs=, alfo Uittcruchutcrfreifeit beS 58au=
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tragen und so in positiver Weise zur Resorm des Submissions-
Wesens mitzuwirken, denn die Schuld an den Mißständen
rrifft ebenso sehr die Unternehmer als zu strenge Beamtete.
Ein festes Beharren auf dem Rechte gegenüber Willkürlich-
keiten würde bessere Früchte bringen, als wenn Nachlässigkeit
durch Toleranz gedeckt werden soll, wie das bei Bauten so

häufig vorkömmt, trotz den ausgedachtesten Bedingungen! Ein
Zusammenschluß aller Interessenten im Kampf gegen un-
sinniges Ueberbieten muß ebenfalls mitwirken zur ersten Etappe
im Feldzuge gegen Submissionsmißstände! Die Gewerbe-
treibenden haben die Submissionskonkurrenz durch die Associa-
rion in materieller und formeller Beziehung zu verbessern.

Die Erscheinung des unsinnigen Unterbierens hat etwas so

Unmoralisches an sich, so daß es unmöglich auf die Dauer
bestehen kann, bei billiger Verständigung der Submittenten
mit gleichzeitiger Gewinnung der öffentlichen Meinung durch
reales Vorgehen. Das maßlose Unterbieten bei Submissionen hat
enorme Benachteiligung des ganzen Gewerbelebens zur Folge.

Sachverständigen-Kollegien können am besten die öffent-
liche Meinung zu kräftiger Unterstützung der Behörden lenken.

Die gesetzliche Fürsorge für eine angemessene Jnteressenver-

tretung des Gewerbestandes ist dabei vorauszusetzen. Ein-
heillich systematisch und bahnbrechend kann blos Seitens der

Staats- und Gemeindeverwaltungen vorgegangen werden;
dabei soll aber der Gewerbestand das Recht zur Mitarbeit
an der Reform haben und dazu, wie es auch im eigensten

Interesse der Verwaltung liegt, beigezogen werden.

(Fortsetzung folgt).

Ausstellungswesen.
Schweizerische Landesausstellung 1893. Neben Gcnf

dürste sich auch Bern für >893 um den Sitz der zweiten
allgemeinen schweizerischen Landesausstellung bewerben.

Tie kantonale Gewcrbeausstellung in Chur findet vom
1. Mai bis 30. Juni 1891 statt. Sie hat den Zweck, von
der Leistungsfähigkeit und dem Stand der bündnerischen Indu-
strie- und Gewerbethätigkeit ein möglichst getreues Bild zu
geben, zur Hebung und Förderung derselben beizutragen und
den Produzenten Gelegenheit zu bieten, ihre Erzeugnisse zu
allgemeinerer Kenntniß zu bringen. Es werden ausschließlich
im Kanton Graubünden verfertigte Industrie- und Gewerbe-
Produkte zugelassen, welche bis 30. September 1890 an-
gemeldet sind.

Anläßlich der Gewerbe-Ausstellung des Bezirks Assol-
tern besprachen die Delegirten des kantonalen Gewerbevereins
am 10. d. das Projekt einer kantonalen Ausstellung.
Das Büdget einer in Zürich oder Winterthur nur mit Zu-
lassung des Gewerbes im engern Sinne anzuordnenden Aus-
stellung bezifferte Stadtrath Koller auf 300,000 Fr.; das
größte zu befürchtende Defizit wäre 10,000 Fr. Es wurde
der Vorstand des kantonalen Gewerbevereins mit Zuzug von
Interessenten und baldiger Berichterstattung beauftragt. Es
soll eine gleichzeitige schweizerische Fachausstellung,
zum Beispiel für Elektrizität, ins Auge gefaßt werden.

Die Ausstellung des Bezirks gab ein überraschen-
des Bild ländlichen Gewerbefleißes und fortgeschrittenen Ge-
schmackes. In Vielseitigkeit und Anpassung an moderne
Bedürfnisse möchte schwerlich eine Bezirksausstellung ähnliche
Erfolge erzielen. Statthalter Rüeggcr berichtete in der Eröff-
nungsrede, daß seit der vor 95 Jahren etablirt geweseneu
Ausstellung allein in der Seidenindustrie 2000 mechanische
Stühle in Betrieb kamen und große Fortschritte in zahlreichen
Gebieten zu notiren sind. In keinem zürcherischen Bezirke
haben Schule und Gewerbe solche Fühlung miteinander.

Internationale elektrotechnische Ausstellung. Man

schreibt aus Frankfurt a. M.: Unserer nächstjährigen elek-

irischen Ausstellung stehen an fest angemeldeten Kesseln,

Dampf- und Dynamo-Maschinen heute bereits etwa 2200
Pserdekräfte zur Verfügung. Mittels dieser imposanten Kraft-
menge, zu der noch die außerhalb Frankfurts disponiblen
Kräfte treten, werden die nöthigen Elektromotoren betrieben
und Lichtmaschinen sür etwa 1000 Bogenlampen und etwa
10,000 Glühlampen gespeist werden. Die Beleuchtungseffekte,
die mit einer derartigen Anzahl von Lichtern zu erzielen sind,
werden Alles übertreffen, was auf früheren elektrischen Aus-
ftellungen und überhaupt jemals bei einer anderen Gelegen-
heit geleistet wurde.

Verschiedenes.

Aargauisches Gewerbemuseum. Infolge einer Kollektiv-
eingäbe mehrerer aargauischer Vereine (der historischen Gesell-
schaff, der geographischen Gesellschaft, des Kunstoereins, des

Handwerker- und Gewerbevereins und der kaufmännischen
Gesellschaft), sowie infolge einer Motion im Schooße des

Regierungsrathes ist die Frage der Erstellung eines aar-
gauischen Gewerbemuseums, als Zentralstelle für die Be-
strebungen zur Hebung der Gewerbe, der Industrie und der

Kunst, auf die Tagesordnung des Rcgierungsrathes gesetzt

worden. In dessen Auftrag hat die Finanzdirektion einen

vorläufigen Bericht über die Möglichkeit der Finanzirung
einer solchen Anstalt erstattet und es ist nun dieser Bericht
mit den bereits vorliegenden Planskizzen und Entwürfen zum
weitern Studium der Frage der aargauischen Gewerbekom-
Mission überwiesen worden.

Westschweizerisches Technikum. Am 1. November be-

ginnt am „Westschweizcrischen Technikum" in Biel ein neuer
Kurs für Anfänger und Vorgerücklere. Das Technikum ent-
hält Fachschulen für Mechaniker, Elektrotechniker, Bautechniker,
Uhrenmacher und Kunstgewerbe.

In Luzern bürgert sich als neue Industrie die Holz-
jchnitzerei ein, für welche dieser gewaltig emporstrebende
Fremdenplatz jedenfalls einen dankbaren Boden bietet. Einige
sehr tüchtige Schnitzler (auch für Elfenbein) haben sich bereits
daselbst niedergelassen.

Der Dachdeckerfachverein in St. Gallen hat an die

Dachdeckermeister das schriftliche Gesuch gestellt, den Taglohn
von Fr. 4. 10 auf Fr. 4. 50 zu erhöhen. Die Meister
haben in der Mehrzahl bereitwilligst entsprochen.

Der zehnstündige Arbeitstag ist in den letzten Wochen
nach dem „achtst. Arb.-Tg. meistens zufolge Unterhandlungen
zwischen Arbeitern und Unternehmern, in einzelnen Fällen
auf die Initiative der Letztern selbst eingeführt worden: in
Zürich für die Tapezierer und Gypser; in Winterthur für
die Maler, Spengler und Glaser; in St. Gallen sür die

Buchbinder und Flaschner; in Basel in den großen Färbe-
reien und für die Spengler; ferner in den Werkstätten der

Zentralbahn, der Jura-Simplonbahn und der Nordostbahn-
Gesellschaft. Außerdem wäre eine Reihe einzelner Erablis-
sements in verschiedeneu Ortschaften zu nennen. Eine Anzahl
von Berufsarten haben den Zehnstundentag bereits und viele
Gewerkschaften stehen gegenwärtig noch in Unterhandlung.

Eisenbahnbillcte für Arbeiter zu ermäßigten Taxen.
Wie die „National-Ztg." hört, wird die schweizerische Zentral-
bahn demnächst Arbeiter-Abonnementsbillete, je für einen

Monat, nur an Wochentagen gültig, zu äußerst billigen
Preisen einführen. Auf eine Entfernung von einer Weg-
stunde oder fünf Kilometer würde die Taxe für Hin- und
Rückfahrt sich auf nur 7^/z CtS. im Tag stellen. Die Maß-
regel wird ohne Zweifel überall freudigst begrüßt werden.

„Aus Innungs-, also Untcrnehmerkreisen des Bau-
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